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2.1 Anfragen für die Fragestunde  

Anfragen für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft können kurzfristig vor der 
Sitzung der Bürgerschaft bei der Verwaltung der Bürgerschaft eingebracht werden, d.h. 

▪ für Sitzungen der Stadtbürgerschaft bis zum vorangehenden Mittwoch, 12.00 Uhr 
▪ für Sitzungen der Bürgerschaft (Landtag) bis zum vorangehenden Donnerstag, 12.00 

Uhr. 

Die Anfragen werden von der Verwaltung der Bürgerschaft umgehend der Senatskanzlei 
zugeleitet und von dort per E-Mail den zuständigen Ressorts zugewiesen. Das 
federführende Ressort hat der Senatskanzlei eine Vorlage mit einem abgestimmten 
Antwortvorschlag zu unterbreiten.  

Die Beantwortung der Fragen für die Fragestunde erfolgt daher kurzfristig. Nur bei 
Anfragen, die kurz vor der Frist eingereicht werden, ist in Ausnahme eine Tischvorlage 
möglich.   

Eine Fristverlängerung ist nicht möglich! 

Die Antworten zu den Fragen für die Fragestunde werden in der Sitzung der Bremischen 
Bürgerschaft verlesen. Die Antwort muss daher kurz (nicht mehr als 30 Zeilen) und gut 
verständlich sein. Tabellen, Abkürzungen, Fachwörter und längere Aufzählungen sind zu 
vermeiden. Zu diesen Vorlagen sind Hintergrundinformationen zu erstellen, für die es in VIS 
eine Formatvorlage mit Fragen gibt (möglicher Anlass der Frage, politische Einordnung, 
Antworten auf mögliche Nachfragen). 

Anfragen, die in der Fragestunde nicht mehr mündlich beantwortet werden, beantwortet der 
Senat anschließend schriftlich; die Zuständigkeit dafür liegt bei der Senatskanzlei. 

2.2 Kleine Anfragen  

Kleine Anfragen sind innerhalb einer Fünfwochenfrist - gerechnet ab Zuweisung der Frage 
durch die Senatskanzlei - zu beantworten. Die Beantwortung durch den Senat erfolgt 
schriftlich. 

In besonderen Fällen, wenn z.B. der Fragenkatalog sehr umfangreich ist, oder wenn für die 
Beantwortung zeitaufwendige Recherchen oder umfangreiche Abstimmungen mit anderen 
Ressorts erforderlich macht, kann mit einer entsprechenden Begründung von der 
Stabsstelle 02 über die Senatskanzlei bei der Bürgerschaft eine Fristverlängerung 
beantragt werden; diese Möglichkeit ist jedoch sehr restriktiv zu handhaben. 

Das Erfordernis der Fristverlängerung ist der Stabsstelle 02 unverzüglich mitzuteilen. 

Wird die Fristverlängerung nicht gewährt, muss der Senat die Fragen innerhalb der 
Fünfwochenfrist beantworten. 

2.3 Große Anfragen 

Für Große Anfragen gelten die gleichen Fristen wie für „Kleine Anfragen“. Für die 
Beantwortung ist der Senatsvorlage eine „Mitteilung des Senats an die Bremische 
Bürgerschaft“ mit dem Antwortvorschlag beizufügen. Außerdem ist ein Sprechzettel für die 
Dienststellenleitung beizufügen, da Große Anfragen in der Bremischen Bürgerschaft 
debattiert werden.  

2.4     Anträge 

Anträge für die Bremische Bürgerschaft werden in der Sitzung beraten, hierfür wird ein 
Sprechzettel benötigt mit einer Empfehlung, ob der Antrag anzunehmen oder abzulehnen 
ist. 




